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Zusammenfassung 
 

Zeitgemäss ausgebaute und baulich gut unterhaltene Strassen sind für die Volkswirtschaft von Appenzell 

Ausserrhoden von zentraler Bedeutung. In den letzten Jahren wurden einige wichtige Ausbauvorhaben realisiert, 

etwa die Strecke Schnädt – Gmündertobelbrücke in Stein oder Hellbüchel – Hohe Lust in Lutzenberg. Das dichte 

Kantonsstrassennetz hat allerdings immer noch lange und zentrale Strecken, die vor über 35 Jahren letztmals 

umfassend ausgebaut wurden und die den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen. 

 

Die im vorliegenden 1. Strassenbauprogramm geplanten Vorhaben basieren auf dem Zustand vor Ort, dem 

kantonalen Richtplan, den Unfallauswertungen der Kantonspolizei, den bereits gestarteten Projekten sowie den 

Planungen von Dritten. Die Randbedingungen und Vorgaben wurden bestmöglich in Übereinstimmung gebracht. 

Alle Ausbauten sind den Standortgemeinden mindestens als Vorhaben oder bereits als Projekt bekannt. Das 

Programm beginnt am 01.01.2011 und endet am 31.12.2014. Es handelt sich um ein Rahmenprogramm, dessen 

genaue Einhaltung aus verschiedenen Gründen nicht so einfach sichergestellt werden kann. Daher sind auch 

Ersatzprojekte aufgelistet. 

 

Mit der vorliegenden Botschaft unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat das Vierjahresprogramm 2011 – 

2014 zur Kenntnisnahme. Das Programm umfasst rund 25 Ausbauprojekte. In den nächsten vier Jahren sollen 

brutto rund 95 Mio. Franken in den Ausbau und die Substanzerhaltung der Strasseninfrastruktur investiert werden. 

Nach Abzug der Gemeindebeiträge und übriger Beiträge bleiben Nettoinvestitionen von rund 80 Mio. Franken. Das 

entspricht dem vom Kantonsrat am 30. November 2009 zur Kenntnis genommenen Finanzplan. 

 

Die Finanzierung erfolgt wie gewohnt über die Strassenrechnung. Der Druck auf die Strassenrechnung hält an. 

Deshalb ist alles daran zu setzen, den Strassenfonds im Hinblick auf die folgenden Strassenbauprogramme zu 

äufnen. 

 

Der Regierungsrat ist überzeugt, mit dem vorliegenden Programm den heutigen wie den zukünftigen verkehrlichen 

Anforderungen, den Bedürfnissen vor Ort und den übergeordneten Interessen des Kantons gerecht zu werden. Der 

regionale Ausgleich ist sichergestellt. 

 

 

 

   
 
Bild 1 und 2: Kantonsstrasse Nr. 18, Heiden – Rheineck, Abschnitt Hellbüchel – Hohe Lust, Lutzenberg. Ausbau 
mit Rad- und Gehweg, Ausführung 2007 – 2008. Zustand vor und nach dem Ausbau. 
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1. Ausgangslage 
 

1.1 Das Kantonsstrassennetz von Appenzell Ausserrho den 
 

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat aus historischen Gründen ein dichtes Kantonsstrassennetz. Es ist 

unterteilt in drei Strassenklassen sowie der Durchgangsstrasse Herisau und der Umfahrung Teufen als 

Hochleistungsstrassen.  

 

 

 

Strassen I. Klasse:  Hauptverkehrsstrassen, inkl. Hochleistungsstrassen 86 km 

Strassen II. Klasse Regionalverbindungsstrassen 54 km 

Strassen III. Klasse Lokalverbindungsstrassen, Sammelstrassen 87 km 

   Total  227 km 

 

 

Grafik Anhang 7.1: Situation Übersicht Kantonsstrassen   

  
 

Das Kantonsstrassennetz hat eine Länge von 227.3 km und besitzt einen Anlagewert bzw. Wiederbe-

schaffungswert von gut einer Milliarde Franken. Die eigenen Erfahrungswerte und schweizweite Vergleiche 

rechnen mit einer jährlichen Erneuerungsrate von 1.5 – 2.5% des Anlagewertes. Umgerechnet bedeutet das für 

den Kanton Appenzell Ausserrhoden einen mittleren Investitionsbedarf pro Jahr von rund Fr. 20 Mio. Bei einer 

durchschnittlichen Lebensdauer eines Strassenabschnittes von 25 Jahren sind mit diesen Geldern jährlich 8 – 12 

km Strassen auszubauen oder instand zu stellen.   

 

 

1.2 Nebenanlagen 
 

Nebenanlagen von Strassen sind Bauten und Anlagen, die vorwiegend den Aufgaben des Strassen-unterhalts 

dienen, wie Werkhöfe, Wegmacherhütten, Salzsilos, Schneeablagerungsplätze etc. Die vier wichtigsten 

Nebenanlagen sind die Werkhöfe Herisau und Heiden sowie die Stützpunkte Urnäsch und Gais. Der Werkhof 

Heiden hat grösseren Sanierungsbedarf. Ein entsprechendes Projekt ist in Bearbeitung. 

 

Anhang 7.6: Überblick Nebenanlagen Tiefbauamt   

  

 

1.3 Gesetzliche Grundlagen 
 

Das neue Strassengesetz1 ist seit dem 01. Februar 2010 in Kraft. Gestützt auf Art. 28 des Strassengesetzes 

erstellt der Regierungsrat ein Strassenbau- und Investitionsprogramm. Dieses ist mindestens alle vier Jahre zu 

überarbeiten und erscheint daher vorliegend als Vierjahresprogramm.  

Basis für die Finanzierung des Strassenbauprogrammes ist das Gesetz über die Staatsstrassenrechnung und die 

leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe2. 

 

                                                        
1 StrG (bGS 731.11) 
2 bGS 612.2 



   

 

5 

 

1.4 Kantonaler Richtplan 
 

Der kantonale Richtplan AR 2002, Stand Juli 2008, listet unter Kapitel V, V.2 Strassen, die Grundsätze der 

Investitionspolitik im Kantonsstrassenbau auf: 

 

- Prioritärer Mitteleinsatz für die Werterhaltung bestehender Strassen, vor allem für die Erhaltung der 

Funktionsfähigkeit der Kantonsstrassen I. Klasse. 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrer und Fussgänger 

- Berücksichtigung der Verkehrsbedürfnisse 

 

 

1.5 Agglomerationsprogramm St. Gallen/Arbon – Rorsc hach 
 

Seit dem 1. Januar 2008 ist das Bundesgesetz über den Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das 

Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfondsgesetz, IFG3) in 

Kraft. Der Infrastrukturfonds stellt während 20 Jahren 6 Milliarden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in 

Städten und Agglomerationen zur Verfügung. Mit dem Bundesbeschluss über die Finanzierungsetappe 2011-2014 

für das Programm Agglomerationsverkehr erfüllt der Bundesrat seinen Auftrag gemäss Art.7 Abs.3 

Infrastrukturfondsgesetz.    

 

Ein Teil des Kantons Appenzell Ausserrhoden ist im Perimeter des Agglomerationsprogrammes St. Gallen / Arbon 

– Rorschach. Die Festlegung erfolgte durch den Bund. Die Erarbeitung des Agglomerationsprogrammes erfolgte 

über drei Kantone St. Gallen, Thurgau uns Appenzell Ausserrhoden. Das Resultat entspricht einem breit 

abgestützten politischen Konsens. 

Das Agglomerationsprogramm St. Gallen / Arbon - Rorschach wurde vom Bund Ende 2008 als gut befunden und 

für die Infrastrukturmassnahmen der A- und B-Liste wird dem eidgenössischen Parlament im Rahmen der ersten 

Periode 2010/11 – 2014 ein Bundesbeitrag von rund Fr. 80 Mio. beantragt. 

 

In der Periode 2011 – 2014 sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden keine strassenseitigen Infrastruktur-

massnahmen angemeldet worden. Der Zubringer Appenzellerland mit der Umfahrung Herisau ist nicht Bestandteil 

der Aggloprogramm-Massnahmen, sondern Teil der geplanten Netzergänzung NEB (vgl. Kapitel 2). 

 

   

                                                        
3 SR 725.13 

Grafik 1: Perimeter  des 

Agglomerationsprogrammes 

St. Gallen / Arbon – Rorschach 

(vom Bund vorgegeben) 
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1.6 Unfallschwerpunkte 
 

Die Kantonspolizei veröffentlicht jährlich die Unfallstatistik. Darin zeigen sich unter anderem Unfallschwerpunkte. 

Die Analyse dieser Unfälle umfasst auch die lokalen Gegebenheiten und weist unter Umständen auf geometrische 

oder technische Defizite von Strassenzügen hin. 

Aktuell besteht von Seite Verkehrspolizei kein konkreter Handlungsbedarf nach umfassenden, zusätzlichen 

Strassenausbauten, die nicht bereits in der ordentlichen Planung des Tiefbauamtes enthalten sind. 

 

 
1.7 Öffentlicher Verkehr 
 

Der öffentliche Verkehr im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird einerseits auf der Schiene durch das Netz der 

Appenzeller Bahnen bereitgestellt. Allerdings haben nur 10 Gemeinden einen Bahnanschluss. Das zweite grosse 

Standbein des ÖV ist der Postautoverkehr. Hinzu kommen die Buslinien der Regiobus AG im Grossraum Herisau.  

Die Postautos und die Busse verkehren auf der Strasse, eigene Bustrassen gibt es nicht. Insgesamt sind rund 63% 

der Kantonsstrassen auch Träger der ÖV-Linien. Aus der Strassenrechnung werden je nach Lage Busbuchten, 

Busbevorzugungen, Haltekanten etc. mitfinanziert. Aktuell sind keine grossen Ausbauvorhaben zu Gunsten des 

öffentlichen Verkehrs geplant mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt Teufen (vgl. Ziffer 1.9.1). 

 

Grafik Anhang 7.4: Situation Überblick ÖV auf Kantonsstrassen   

  

 

1.8 Ausbauvorhaben der Nachbarkantone und Nachbarge meinden, Koordination 
 

1.8.1 Kanton St. Gallen 

 

Der Kanton St. Gallen bewegt sich im 15. Strassenbauprogramm mit der Periode 2009 – 2013. Innerhalb seines 

Programmes haben zwei Projekte direkten Bezug zum Kantonsstrassennetz von Appenzell Ausserrhoden: 

 

Gemeinde St. Peterzell:  

Geh- und Radweg ab Ortseingang Wald / Schönengrund bis Stofel. 

Auf Ausserrhoder Seite ist die Kantonsstrasse Nr. 8, Waldstatt – Schönengrund, bis zur Kantonsgrenze voll 

ausgebaut. Hier besteht kein Handlungsbedarf. 

 

Stadt St. Gallen:  

Sanierung Kantonsstrasse St. Gallen – Speicher, Notkersegg – Landscheidi, Korrektion Lichtraumprofil Strasse zu 

Gunsten eines kombinierten Rad- und Gehweges bis zur Kantonsgrenze.   

Auf Ausserrhoder Seite ist eine entsprechende Fortsetzung wegen der beginnenden Überbauungen der Ortschaft 

Speicher (Hinterwies, Vögelinsegg) so nicht möglich und im Innerortsbereich auch nicht nötig. Das Tiefbauamt 

klärt, ob allenfalls auf den ersten 200m ab Kantonsgrenze bis zur Ortstafel ein adäquater Ausbau möglich ist. Ein 

Ausbau kann zeitlich nicht vor der Realisierung auf St. Galler Seite erfolgen. Es besteht keine zeitliche 

Dringlichkeit.  
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1.8.2 Gemeinden im Kanton St. Gallen 

 

Gemeinde Thal:  

Ausbau mit Trottoir der Appenzellerstrasse ab Dorf Thal hinauf nach Lutzenberg. Die Fortsetzung auf 

Ausserrhoder Seite ist eine Kantonsstrasse. Das Projekt P 0756, Ausbau mit Trottoir, bildet die Ausserrhoder 

Fortsetzung und ist im folgenden Programm enthalten. Die Koordination ist sichergestellt. 

 

 

1.8.3 Kanton und Bezirke Appenzell Innerrhoden 

 

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat als einzig heute bekanntes Ausbauvorhaben, das bis an die gemeinsame 

Kantonsgrenze reicht, den Ausbau der Strasse Heiden – Oberegg. Die Strasse wird verbreitert und mit einem 

Trottoir versehen. Die Vorlage wurde von der Landsgemeinde am 25. April 2010 angenommen. Vorgesehener 

Baustart ist im Frühjahr 2011. 

Auf Ausserrhoder Seite wurde die Strasse im Jahre 2000/01 ausgebaut. Es besteht kein Handlungsbedarf. An der 

Kantonsgrenze wird das von Oberegg her neu geführte Trottoir auf Ausserrhoder Seite um rund 20m verlängert bis 

auf den Platz von Parzelle 607. Anschliessend verlässt der Wanderweg die Kantonsstrasse. 

Der Durchlass Wässerenbach auf der Kantonsgrenze wird erneuert. Die Koordination ist sichergestellt. 

 

 

  

1.9 Ausbauvorhaben Dritter, Koordination 
 

1.9.1 Appenzeller Bahnen 

 

Die Appenzeller Bahnen planen die Durchmesserlinie Trogen – St. Gallen – Appenzell. Auf Ausserrhoder Boden ist 

die Verlängerung der Haltestelle Lustmühle in der Gemeinde Teufen geplant. Der Ausbau erfolgt längs der 

Kantonsstrasse Nr. 12, St. Gallen - Teufen, jedoch ohne dass diese baulich verändert werden muss. 

 

In Teufen innerorts ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt pendent. Aktuell läuft die gemeinsame Planung von Bahn, 

Kanton und Gemeinde Teufen, um die Verkehrsprobleme zu entschärfen. Gleichzeitig soll die Kantonsstrasse 

saniert werden. Der Zeitplan für eine Realisierung liegt noch nicht vor. Im vorliegenden Programm sind für 2014 

Gelder reserviert.    

 

 
Bild 3: Ortsdurchfahrt Teufen 
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1.10 Via sicura 
 

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  UVEK hat im Frühjahr 2009 

das Programm „Via sicura“, ein Handlungsprogramm für mehr Sicherheit im Strassenverkehr, in die 

Vernehmlassung geschickt. Das Programm umfasst legislative, administrative, finanzielle und infrastrukturelle 

Massnahmenvorschläge.   

 

Es wird hier nur auf die infrastrukturellen Vorschläge Bezug genommen. Seitens des Kantons gilt es festzuhalten, 

dass die Verkehrssicherheit beim Bau, Unterhalt und Betrieb der Kantonsstrassen bereits heute ein wichtiger 

Projektierungsgrundsatz ist und immer war. Das Strassennetz kann aber in ländlichen Regionen nicht gemäss den 

Empfehlungen von Via sicura ausgebaut werden. Die Gründe liegen nicht nur in der enormen finanziellen Last, 

sondern auch in Zielkonflikten mit dem Landschaftsschutz, den Interessen des Waldes, der Landwirtschaft und des 

Tourismus. 

 

Das UVEK hat im März 2010 das Massnahmenpaket „Via sicura“ konkretisiert. Auf das vorliegende 

Strassenbauprogramm hat das Bundesprogramm keinen direkten Einfluss. 
 
 

  
 

 

Bild 4: sichere Strassen können 

mithelfen, Unfälle zu vermeiden. 
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2  Nationalstrasse A 25 / Zubringer Appenzellerland   
 
2.1 Aktueller Stand 
 

Mit Schreiben vom 07. Juli 2008 eröffnete das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation  UVEK die lang ersehnte Vernehmlassung zur Anpassung des Bundesbeschlusses über das 

Nationalstrassennetz NEB4. Darin enthalten ist der Zubringer Appenzellerland als neue Nationalstrasse A 25. 

 

Der Regierungsrat hat sich mit Protokoll und Beschluss vom 30. September 2008 zur Vorlage NEB  geäussert. Der 

Regierungsrat zeigte sich sehr befriedigt, dass die Vorlage den „Zubringer Appenzellerland“ als neu ins 

Nationalstrassennetz aufzunehmenden Strassenzug  Winkeln – Herisau –Appenzell enthält. Das entspricht den 

politischen Intentionen der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden. Damit sind die 

Voraussetzungen gegeben, die verkehrstechnische Lage der beiden Kantone zu verbessern und einerseits die 

Umfahrung Herisau zu realisieren, andererseits auch die Verbindung nach Appenzell adäquat ausbauen zu 

können. Eine gute und leistungsfähige Anbindung der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden 

an das übergeordnete Verkehrsnetz ist von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung und ein seit Jahrzehnten 

angestrebtes Ziel. 

 

Für den Bund resultieren aus der Netzergänzung Mehrkosten für Betrieb und Unterhalt sowie für Sanierung und 

Ausbau der neu aufgenommenen Strassen im Umfang von jährlich rund 350 Mio. CHF. Darin enthalten sind 

Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt der übertragenen Strecken im Umfang von jährlich 150 Mio. CHF. 

Diesen Betrag will der Bund durch die Senkung der nicht werkgebundenen Bundesbeiträge sowie der 

Globalbeiträge für die Hauptstrassen bei denjenigen Kantonen vollständig kompensieren, welche Strassen an den 

Bund abtreten.  

 

Der Regierungsrat wehrte sich zusammen mit vielen anderen Kantonen gegen diese überproportionalen 

Kürzungen. Die Vorlage wurde daraufhin bezüglich Finanzierung überarbeitet. Aber auch die überarbeitete Vorlage 

ist für die beiden Appenzeller Kantone sehr nachteilig und nicht akzeptabel. Eine dritte Vernehmlassung ist auf 

August 2010 angekündigt. 

 

Am 25. September 2009 stellte das Departement Bau und Umwelt eine Reihe Fragen ans Bundesamt für Strassen 

über verschiedene Szenarien der zukünftigen Finanzierung. Bis heute ist eine Antwort ausstehend.    

 

  

                                                        
4 SR 725.113.11 

Grafik 2: geplante Nationalstrasse A 25, 

Zubringer Appenzellerland, inkl. 

Umfahrung Herisau 
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2.2 Konsequenzen für das Strassenbauprogramm 
 

Die unklare Situation um die zukünftige Nationalstrasse (heutige Strassenachse Winkeln – alter Zoll – Kreuzweg – 

Schwänli – Alpsteinstrasse – Scheidweg Waldstatt – Hundwil – Sonderau – Kantonsgrenze AR/AI) erschwert die 

Planung. Die Strecke ist von den Verkehrszahlen und von der verkehrlichen Bedeutung her die wichtigste im 

Kanton. Auf der Strecke sind neben dem Umfahrungsprojekt diverse Projekte und Sanierungen pendent, bei denen 

Entscheide anstehen: 

 

 Winkeln/Herisau Achse für den Langsamverkehr 

 Herisau Sanierung Überführung Durchgangsstrasse (über Cilanderstrasse) 

 Herisau Sanierung Schwänlibrücke 

 Herisau Sanierung Alpsteinstrasse und Tor Alpsteinstrasse 

 Waldstatt Sanierung Dreispurstrecke Mooshalde 

 Waldstatt Ersatz Steblenbachbrücke 

 Hundwil Ausbau Hundwilertobelbrücke – Friedhof 

 Hundwil Sanierung Ortsdurchfahrt 

 Hundwil / Stein Ausbau Sonderau - Hargarten 

 

Einzelne Projekte können zurück gestellt werden, andere müssen wegen der Situation vor Ort mindestens in der 

Projektierung weiter bearbeitet werden. Wenn der Netzbeschluss innerhalb der nächsten drei Jahre fällt, können 

fertige Projekte dem Bund überreicht werden. Die Umsetzung kann dann rasch angepackt werden. Wenn der 

Netzbeschluss in dieser Zeit nicht kommt, müssen wohl einzelne Projekte zu Lasten des Kantons realisiert werden, 

weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.  

 

Es ist beispielsweise verkehrstechnisch und wohl auch politisch ausgeschlossen, auf der Ausserrhoder 

Hauptachse die Steblenbachbrücke Waldstatt mit einer Gewichtslimite zu beschränken. Wenn die Tragsicherheit 

nicht mehr gewährleistet werden kann, muss der geplante Neubau realisiert werden. 

 

 

  
  
Bild 5: Steblenbachbrücke Waldstatt, Baujahr 1925, 

für heutige Verkehrslasten unterdimensioniert.  
Bild 6: Stütze Steblenbachbrücke 

Schlechter baulicher Zustand 
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3 Rückblick 2007 – 2010 
 

Die Investitionstätigkeit des Tiefbauamtes war in den Jahren 2007 – 2010 geprägt von den in Kapitel 1.4 

aufgeführten Grundsätzen. Die Realisierung einiger dringender und lang ersehnter Ausbauten und 

Gesamterneuerungen konnte erreicht werden. Dazu gehören Abschnitte auf den Strecken Stein – Teufen, Trogen 

– Kaien –  Heiden und Wolfhalden – Lutzenberg, die Ortsdurchfahrt Rehetobel und die Cilanderstrasse in Herisau.   

 

 

 

  
 

Bild 7: Teufen - Speicher, Ausbau mit Rad -/ Gehweg Bild 8: Schachen – Reute: Gesamterneuerung 

   

 

  
 

Bild 9: Cilanderstrasse, Herisau, Ausbau mit Trottoir Bild 10: Bahnhofareal Heiden: Ausbau mit Trottoir 
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4 Das Strassenbauprogramm 2011 - 2014 
 

 

4.1 Periode  
 

Wegen der langen und teils strengen Wintermonate ist in Appenzell Ausserrhoden die Strassenbausaison 

eingeschränkt. Die Objekte können erst im Frühjahr gestartet werden und müssen im Herbst winterdienst-tauglich 

sein. Ein Baustart im Sommer oder gar in der zweiten Jahreshälfte ist nicht zweckmässig. 

Das bedingt, dass das Strassenbauprogramm idealerweise im Herbst des Vorjahres verabschiedet werden kann 

und die Periode auf den Kalender- bzw. Rechnungsjahren basiert.  Das erste Programm beginnt daher am 

01.01.2011 und endet am 31.12.2014. 
 
 
4.2 Vorbereitung und Umfrage 
 
Wie in Kapitel 1 aufgeführt, basiert das Strassenbauprogramm auf den bekannten Inputs aus dem kantonalen 

Richtplan, dem Zustand vor Ort, den bereits laufenden Planungen und den Anforderungen Dritter. Das 

provisorische Bauprogramm 2011/2012 wurde den Gemeinden im Januar 2010 zugestellt. Im Frühjahr 2010 

konnten zudem alle Gemeindepräsidenten und -präsidentinnen im Rahmen eines Gespräches mit dem 

Kantonsingenieur allfällige (zusätzliche) Begehren platzieren.   

 

  

4.3 Nachführung und Controlling 
 

Das vorliegende Programm bzw. die Objektplanung wird auf der Basis der fortgeschrittenen Bautätigkeiten laufend 

aktualisiert. Die Gemeinden werden weiterhin jährlich mit einem aktualisierten Bauprogramm für das Folgejahr 

beliefert. 

Der Kantonsrat wird im Rahmen des jährlichen Rechenschaftsberichtes über den Stand der Planung und der 

Umsetzung des vorliegenden Programms orientiert.   

 

 

4.4 Zustand des Strassennetzes 
 

Ein Grossteil der geplanten Investitionen dient der Substanzerhaltung des bestehenden Netzes. Das gesamte Netz 

wird dazu alle fünf Jahre systematisch beurteilt. Die Beurteilung basiert auf den einschlägigen Normen und 

visueller Kontrolle vor Ort. Die letzte Zustandsanalyse fand im Frühjahr 2010 statt. Innerhalb des Netzes ist der 

Strassenzustand im Vorderland schlechter. Dazu führten zwei Gründe: 

 

- die Verkehrszahlen und damit die verkehrlichen Bedürfnisse sind generell tiefer als im Hinter- und Mittelland, 

daher flossen die Mittel in den letzten 30 Jahren vermehrt ins Hinter- und ins Mittelland.  

 

- im Vorderland sind keine Bundeshauptstrassen. Diese wurden in den letzten 30 Jahren prioritär und mit 

Bundesmitteln ausgebaut. 
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Zustandserfassung 2005 / ganzes Kantonsstrassennetz
nach Länge

83.5 km

51.9 km

19.5 km

28.2 km

41.4 km

3.2 km

gut
mittel
ausreichend
kritisch
schlecht
nicht bewertet

Bewertung 
Strassenzustand

 
 
 
 

Zustandserfassung 2010 / ganzes Kantonsstrassennetz
nach Länge

95.2 km

60.6 km

31.9 km

16.8 km

22.4 km 0.2 km

gut

mittel

ausreichend

kritisch

schlecht

nicht bewertet

Bewertung 
Strassenzustand

 
 

 

 
4.5 Geplante Strassenausbauten 
 

4.5.1 Ausserrhoder Hauptachse, Abschnitt Trogen – Wa ld – Kaien  

 

Die Ausserrhoder Hauptachse, auch Mittellandstrasse genannt, zieht sich durch den ganzen Kanton. Aktuell 

pendent ist der Ausbau Trogen – Wald – Kaien. Nachdem in den letzten Jahren die Strasse von Trogen hinunter 

bis zur Goldachbrücke saniert wurde, soll nun die Strasse ab der Goldachbrücke bis hinauf zum Ortsanfang Wald   

ausgebaut werden. Der erste Abschnitt Goldachbrücke – Oberstall wurde bereits gestartet. 

Die Strasse wird so weit verbreitert, dass ein PW und ein LKW gefahrlos kreuzen können. Bergwärts wird die 

Fahrbahn mit einem Radstreifen versehen. Ziel ist, jedes Jahr auf der Achse einen Abschnitt zu realisieren. Die 

zwei Abschnitte Oberstall – Gruenholz und Gruenholz – Ortsanfang Wald sind im vorliegenden Programm 

enthalten. 

 

Grafik 3: Vergleich Zustandsanalyse 2005 und 

2010. Man erkennt, dass die Investitions-

tätigkeit der letzten Jahre Erfolg zeigt. 

Allerdings sind immer noch rund 20% des 

Netztes in schlechtem oder kritischem 

Zustand. Ziel ist, diesen Wert unter 15% zu 

bringen. 
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4.5.2 Innerkantonale Verbindung Hundwil – Zürchersmü hle 

 

Die Kantonsstrasse Nr. 43 verbindet das Dorf Hundwil mit dem Hundwiler Ortsteil Zürchersmühle und mit Urnäsch. 

Mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von rund 1000 Fahrzeugen ab Mitledi ist sie zwar nicht 

übermässig belastet, erfährt nicht zuletzt durch das REKA-Dorf jedoch steigende Frequenzen. Im 

Ausserortsbereich ist die Strasse nicht zeitgemäss ausgebaut. Die Fahrbahn ist zu schmal, v.a. im Winter. Zwei 

Personenwagen können oft nur mit reduziertem Tempo kreuzen. Bankette fehlen, die Entwässerung ist lückenhaft. 

Die Strasse soll ausgebaut werden.  

Im vorliegenden Programm ist die Gesamterneuerung zweier Abschnitte ab Hinterebnet bis Aeschen vorgesehen. 

 

 

4.5.3 Innerkantonale Verbindung Bühler – Trogen  

 

Die  Wisseggstrasse von Bühler nach Trogen ist rund 6km lang. Sie wird mehrheitlich als direkte Verbindung vom 

Mittel- ins Vorderland benutzt. An schönen Ausflugstagen hat sie auch eine touristische Bedeutung, der 

Mehrverkehr ist dann spürbar. Auf Trogener Seite ist die Strasse saniert, ausser im Dorfbereich. 

Die Strasse soll von Bühler her bis zur Kuppe zeitgemäss ausgebaut werden. Im vorliegenden Programm ist die 

Gesamterneuerung des Abschnittes ab Ortsende Bühler bis zur unteren Rüti vorgesehen, was rund 2/5 der 

Gesamtstrecke ausmacht. Der Rest soll erst mit dem nächsten Strassenbauprogramm saniert werden.  

 

 

4.5.4 Innerortsbereich Trogen 

 

Trogen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Am Landsgemeindeplatz treffen vier Kantonsstrassen zusammen. In 

den letzten zehn Jahren wurden alle vier Strassen ausserorts saniert. Nun steht noch der Innerortsbereich vom 

Bahnhof bis zum Landsgemeindeplatz an. Dabei will die Gemeinde Trogen gleichzeitig den Landsgemeindeplatz 

sanieren. Die beiden Projekte sind aufeinander abgestimmt. Die baulichen Synergien gilt es zu nutzen. Die 

Bauarbeiten sollen ab 2011 beginnen. 

 

 

4.5.5 Appenzellerstrasse Lutzenberg 

 

Von der Hauptachse Heiden – Rheineck zweigt bei der Schneggentöbelibrücke in Lutzenberg links die 

Kantonsstrasse Nr. 37 ab. Sie durchquert den Lutzenberger Ortsteil Hof und führt hinunter nach Thal. Auf  

St. Galler Seite ist es eine Gemeindestrasse. Der Ortsteil Hof wächst erfreulich. 

Die Strasse soll in Absprache mit der Gemeinde Lutzenberg verbreitert und mit einem Trottoir versehen werden. 

Die Fortsetzung auf Thaler Seite ist ebenfalls geplant.  

 

 

4.5.6 Steinerstrasse Teufen 

 

Als Abschluss der Ausbauten auf der Strecke Stein – Teufen steht noch ein Teilstück im Innerortsbereich von 

Teufen an. Ab dem Anschluss Hinterbüel der Umfahrung bis ca. 100m unterhalb des Einlenkers in die 

Hauptstrasse von St. Gallen beim ehemaligen Restaurant Sternen fehlen die notwendigen Breiten, ein Bereich für 

den Langsamverkehr und eine zeitgemässe Entwässerung. 
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4.5.7 Achse Reute - Mohren 

 

Die Kantonsstrasse Nr. 57, Reute – Altstätten, ist der Lebensnerv des durch die Landteilung entstandenen 

Ausserrhoder „Stiefel“ der Gemeinde Reute mit den Weilern Steingocht, Sturzenhard und Mohren. Sie ist zudem 

eine wichtige Verbindung vom Vorderland ins Rheintal. Die Strasse wird seit Jahren in Etappen saniert. Dabei wird 

die Strasse so verbreitert, dass zwei Personenwagen gefahrlos kreuzen können. Mittlerweile sind alle bis auf zwei 

Teilstrecken ausgebaut. Diese letzten zwei Teilstücke sind im vorliegenden Programm enthalten.    

 

 

4.5.8 Schmiedgasse / Steigstrasse Herisau 

 

Die Schmiedgasse mit der Fortsetzung Steigstrasse in Herisau bilden die Kantonsstrasse Nr. 20.1. Die Strasse soll 

gemäss kantonalem Richtplan, Kapitel V 2.2 an die Gemeinde Herisau abgetreten werden.  

Im Jahre 2005 wurde auf der Schmiedgasse eine Begegnungszone eingeführt, wodurch sie ihre Funktion als 

Kantonsstrasse definitiv verlor. 

Die Strasse soll im unteren Teil noch mit einem heute fehlenden Trottoir versehen werden und dann aus dem 

Kantonsstrassennetz entlassen werden. Das Verfahren ist im Strassengesetz geregelt. 

 

 

4.5.9 Huebstrasse Herisau 

 

Die Huebstrasse in Herisau ist die Kantonsstrasse Nr. 40. Im Richtplan Kapitel V 2.2 ist sie unter den an die 

Gemeinden abzutretenden Strassen aufgeführt. Die Ausgangslage heute ist so, dass zwischen Huebstrasse und 

Psychiatrischer Klinik neues, attraktives Bauland auf kantonseigenem Land geschaffen werden soll. Die 

Huebstrasse als Sammelstrasse soll dazu auf den unteren 800m ab Friedeck bis zur oberen Hueb ausgebaut und 

mit einem Trottoir versehen werden. Die Übertragung an die Gemeinde Herisau soll zu einem späteren Zeitpunkt 

allenfalls erfolgen. 

 

 

4.5.10 Verbindung Schwellbrunn – Degersheim 

 

Die Kantonsstrasse Nr. 41 zweigt in der Waldstatt beim Restaurant Traube ab Richtung Dorf Schwellbrunn und 

führt dann hinunter nach Degersheim bis zur Kantonsgrenze. Die Strasse ist 6.2 km lang. Der grösste Teil wurde in 

den letzten Jahren ausgebaut und saniert. Es sind noch zwei Abschnitte übrig, die den heutigen Anforderungen 

nicht genügen. Die beiden Projekte sind genehmigt, die Planauflage ist erfolgt. 

 

 

4.5.11 Verbindung Rehetobel - Kaien 

 

Die Kantonsstrasse Nr. 35  beginnt in Zweibrücken und führt durch Rehetobel bis zum Kaien. Zwischen 

Zweibrücken und Rehetobel wurde sie 2004/05 saniert. Ebenso ist die Ortsdurchfahrt 2008/09 erneuert worden. Es 

fehlt die Strecke zwischen Dorfende Rehetobel und dem Weiler Ausserkaien. Die Strasse ist zu schmal, hat keine 

Entwässerung und für die Fussgänger fehlt ein Gehbereich. Die Gemeinde hat mit dem Zivilschutz an der 

frequentiertesten Stelle ein Provisorium errichtet. Der Abschnitt Einlenker alte Landstrasse – Kaien ist im 

Programm als Reserveprojekt vorgesehen.     
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4.5.12 Haslistrasse Wolfhalden 

 

Die Kantonsstrasse Nr. 55, Wolfhalden - Thal ist im oberen Teil ab dem Unterlindberg bis zum Hasli in einem 

schlechten Zustand. Der folgende mittlere Teil ist saniert, der untere ist wiederum in einem schlechten Zustand und 

soll später ebenfalls saniert werden. Die Fahrbahn ist zu schmal, v.a. im Winter. Zwei Personenwagen können oft 

nur mit reduziertem Tempo kreuzen. Sobald ein grösseres Fahrzeug unterwegs ist, kommt es zu schwierigen 

Kreuzungsmanövern. Die Entwässerung ist lückenhaft, die Stützmauern zerfallen.         

 

 

 

4.6 Brücken und grosse Kunstbauten 
 

4.6.1 Gmündertobelbrücke, Stein / Teufen 

 

Appenzell Ausserrhoden hatte zwei repräsentative Brückenbauwerk aus der Frühzeit der Eisenbetonbauweise; die 

Hundwilertobelbrücke und die Gmündertobelbrücke. Letztere, vom deutschen Ingenieur Emil Mörsch in den Jahren 

1907/08 erstellte Brücke, war sogar kurze Zeit lang die längste Betonbrücke in Europa. Das Werk findet aus 

technischen und ästhetischen Gründen in der Fachliteratur immer wieder Beachtung.    

Im Vorfeld des Neubaus der Hundwilertobelbrücke wurde übereinstimmend festgehalten, dass eine der beiden 

Brücken als Zeitzeuge erhalten werden soll. Die Sanierung der Gmündertobelbrücke steht jetzt an.   

 

�
 
Bild 11: Gmündertobelbrücke im Jahre 1909, Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv 

 

 

4.6.2 Steblenbachbrücke, Waldstatt 

 

Die Steblenbachbrücke liegt auf der Strecke Waldstatt – Hundwil unmittelbar vor der Hundwilertobelbrücke. Sie 

wurde in den Jahren 1924/25 erstellt und 1977 saniert. Die Brücke ist zu schmal und weist diverse weitere Mängel 

auf. Sie hat nach 85 Jahren die erwartete Nutzungsdauer erreicht und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Da 

die Brücke nicht einsehbar ist, einigten sich die Beteiligten auf eine funktionale Zweckkonstruktion aus Eisenbeton. 

Das Projekt liegt vor, die Planauflage ist erfolgt. 
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Da die Brücke auf dem geplanten Zubringer Appenzellerland liegt, ist die Ausführung abhängig vom Bundes-

beschluss über die Ergänzung Nationalstrassennetz (vgl. Ziffer 2.2). 

 

 

4.6.3 Saienbrücke, Urnäsch 

 

Die Saienbrücke zwischen Waldstatt und Urnäsch beim Schulhaus Saien ist heute kein einheitliches, 

monolithisches Bauwerk. Es ist vielmehr eine zusammengesetzte Konstruktion, bestehend aus der Naturstein-

Bogenbrücke von 1854, der Stahlbetonbrücke von 1947 und der angehängten Gehwegbrücke von 1989. Die 

Konstruktion genügt den heutigen Verkehrsanforderungen nur noch knapp. Im Zuge der Projektierung ist nebst 

einer Sanierung auch ein Neubau zu prüfen. 

 

 

4.6.4 Dürrenbachbrücke, Urnäsch 

 

Die Dürrenbachbrücke zwischen Urnäsch und dem Rossfall stammt aus dem Jahre 1951. Das Durchflussprofil für 

den Dürrenbach ist ungenügend. Eine Absenkung der Bachsohle wurde bisher durch eine Wassertransportleitung 

verhindert. Zudem liegt die Brücke in einer Grundwasserschutzzone. Gemäss den Naturgefahrenkarten ist jedoch 

ein Handlungsbedarf ausgewiesen. Ein Neubau mit den entsprechenden Massnahmen während dem Bau soll den 

Hochwasserschutz gewährleisten. 

 

 

4.7 Werkhof Heiden 
 

Der Werkhof Heiden genügt den Anforderungen an den betrieblichen Strassenunterhalt nicht mehr. Die 

Gebäulichkeiten wurden über die Jahrzehnte in verschiedenen Etappen realisiert, angepasst, umgenutzt und 

unterhalten. Die Verhältnisse, die Aufgaben und die Funktionen haben sich allerdings derart geändert, dass 

verschiedene Räume und Einrichtungen nicht mehr zeitgemäss sind oder den Vorschriften nicht mehr 

entsprechen. Ein Neubau des Werkstatt- und Bürotraktes ist die zweckmässigste Massnahme für eine langfristige 

Sicherung der Funktionstüchtigkeit ist. Der Neubau wird über die Strassenrechnung finanziert.   

 

 

4.8 Kleinprojekte 
 

Für kleinere Ausbauten und Massnahmen sind jährlich Fr. 0.75 Mio. reserviert. Darunter fallen beispielsweise 

Fussgängerschutzinseln, lokale Trottoirergänzungen, Umbauten von Kreuzungen etc.  

Die Objekte sind hier nicht einzeln aufgeführt. Mit dem budgetierten Betrag ist so sichergestellt, dass kurzfristig 

auftauchende Begehren von Gemeinden berücksichtigt werden können, ohne auf das nächste Strassen-

bauprogramm warten zu müssen. 

 

 

4.9 Grosse Projekte im baulichen Unterhalt 
 

Für den baulichen Unterhalt der Kantonsstrassen sind jährlich zwischen Fr. 5 Mio. und Fr. 7 Mio. in der 

Investitionsrechnung reserviert. Die Objekte im baulichen Unterhalt umfassen Belagsverstärkungen, 

Deckbelagserneuerungen oder den Ersatz von Belägen. Die Objekte haben in der Regel keine Änderung des 

Strassenquerschnittes und daher keinen Kostenanteil für die Gemeinden. Die Kosten sind gebunden und liegen in 

der Kompetenz des Regierungsrates.     

Die Objekte sind hier nicht einzeln aufgeführt. Grössere aktuelle Projekte sind etwa die Sanierung der 

Rosentalstrasse in Heiden oder der Ortsdurchfahrt Speicherschwendi.    
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4.10   Anlagen für Rad – und Fussverkehr 
 

Der kantonale Richtplan nennt die für den Radverkehr auszubauenden Strecken. Der grösste Teil ist bereits 

realisiert (vgl. Anhang 7.3). 

Für den Fussverkehr sind primär die Gemeinden zuständig. Ausserhalb der unter Kapitel 4.5 aufgeführten 

Ausbauten sowie der unter Kapitel 4.8 reservierten Gelder sind keine separaten Massnahmen in der Periode 2011 

– 2014 vorgesehen. 

  
 

4.11   Strassenraumgestaltung  
 

Die Anforderungen an den öffentlichen Raum in den klassischen Strassendörfern sind heute anders als vor 30 

Jahren. Der Verkehr wird immer mehr als trennendes Element wahrgenommen. Die Liegenschaften entlang der 

Strassen sind schwieriger zu vermieten und zu nutzen. Die Aufenthaltsqualität hat gelitten. Die Gemeinden spüren 

diese Defizite aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung und sind interessiert an möglichen 

Verbesserungen. Heute geht man bei Sanierungen daher von einem umfassenden Ansatz aus. Die Ansprüche des 

Verkehrs müssen mit denen der Bewohner, des Gewerbes, der übrigen Nutzer und den architektonischen und 

ortsbaulichen Gegebenheiten in Einklang gebracht werden. Der Betrachtungsperimeter erfolgt mindestens von 

Fassade zu Fassade. Aktuell sind für die Ortsdurchfahrten Hundwil, Waldstatt, Stein und an der Werdstrasse 

Heiden entsprechende Planungen in Bearbeitung. Die Projekte haben einen unterschiedlichen Stand. Der Dialog 

mit der Bevölkerung ist grösstenteils noch ausstehend.  

 

 

4.12  Lärmschutz 
 

Die Lärmschutzverordnung des Bundes verpflichtet die Kantone als Strasseneigentümer, dort wo die Grenzwerte 

überschritten werden Massnahmen zu ergreifen. Aus topographischen Gründen und wegen der vielerorts 

geltenden Ortsbildschutzbestimmungen kamen im Kanton hauptsächlich Schallschutzmassnahmen bei Fenstern in 

Frage. Die Finanzierung erfolgt über die Strassenrechnung. Das kantonale Lärmsanierungsprogramm ist praktisch 

abgeschlossen, es fehlen einzig in Heiden die Beitragszusicherungen und die entsprechende Umsetzung durch die 

Hauseigentümer. 

 

Wegen der weiterhin steigenden Verkehrszahlen, wegen neuer Einzonungen und wegen verbesserter 

Berechnungsmodelle ist ein Folgeprogramm notwendig. Das Vorgehen wurde im Frühjahr 2010 mit dem 

Bundesamt für Umwelt BAFU besprochen. In nächster Zeit wird mit der Gemeinde Urnäsch ein Pilotprojekt 

gestartet. Eine flächendeckende Umsetzung innerhalb der vorliegenden Periode 2011 – 2014 ist nicht vorgesehen. 

 

 

4.13 Sanierung Bahnübergänge 
 
Gemäss Art. 37f der Eisenbahnverordnung5 sind sämtliche Bahnübergänge, die dieser Verordnung nicht 

entsprechen, aufzuheben oder bis 31.12.2014 zu sanieren. Auf dem Netz der Appenzeller Bahnen fällt eine ganze 

Reihe von Bahnübergängen unter diese Kategorie. Einzelne wurden aufgehoben, der Grossteil ist 

sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Bundesprogrammes L190 wurden 2005-2009 die gefährlichsten saniert. Die 

übrigen sind in einem Umsetzungsprogramm der Appenzeller Bahnen aufgelistet. Ziel ist, jährlich zwischen 5-10 

Übergänge zu sanieren. Die Zuständigkeit liegt bei der Bahn. 

Die kantonsseitigen Beiträge für die Sanierung der Bahnübergänge laufen im Kanton Appenzell Ausserrhoden über 

die Strassenrechnung. Im vorliegenden Programm sind jährlich Fr. 0.5 Mio. reserviert.     

                                                        
5 SR 742.141.1 
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4.14 Mobilitätsmanagement 
 

Die Mobilität der Bevölkerung nimmt weiter zu. Den damit verbundenen Problemen auf den Verkehrsachsen gilt es 

mit gesamtheitlichen Ansätzen zu begegnen. Dazu gehört auch das Mobilitätsmanagement. Das Konzept des 

Mobilitätsmanagementes umfasst eine Reihe von Kampagnen und Aktivitäten zur Beeinflussung des 

Mobilitätsverhaltens. Die Überprüfung und die Weiterentwicklung bestehender und neuer Angebote ist Teil des 

Aufgabenbereiches. Übergeordnete Zielsetzung ist, die Verkehrsteilnehmenden aufzuklären und eine Reduktion 

bzw. bessere Auslastung von Autofahrten, die vermehrte Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und mehr 

Fortbewegung aus eigener Kraft zu erreichen.  

Die bisherigen Aktivitäten im Mobilitätsmanagement entstanden aus dem Y-Projekt des Verkehrsraumes Herisau 

und wurden aus der Strassenrechnung finanziert. Neu soll - wo angebracht - der ganze Kanton einbezogen 

werden. Ebenfalls ist im Agglomerationsprogramm St. Gallen / Arbon – Rorschach das Mobilitätsmanagement ein 

fester Bestandteil des Massnahmenpaketes. Das Tiefbauamt ist in Kontakt mit den zuständigen Stellen der 

Partner.  

Im neuen Strassengesetz wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Finanzierung geschaffen6. Im vorliegenden 

Programm sind jährlich Fr. 0.1 Mio. reserviert.     

 

 

4.15 Übersicht Ausbauobjekte  
 

Es handelt sich um ein Rahmenprogramm, dessen genaue Einhaltung aus verschiedenen Gründen nicht so 

einfach sichergestellt werden kann. Zusatzabklärungen, Variantenstudien, Einsprachen, Verschiebungswünsche 

von Gemeinden und Werken, Sachzwänge auf Umleitungsstrecken etc. können  zu Verschiebungen und 

Anpassungen führen.  Im Anhang 7.5 ist eine Übersicht mit den aufgezählten Ausbauvorhaben. Der regionale 

Ausgleich ist sichergestellt. 
 

                                                        
6 Strassengesetz bGS 731.11, Art. 23 
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5 Finanzen 
 

5.1  Finanzierung 
 
Die Finanzierung des Strassenbauprogrammes erfolgt über die Strassenrechnung. Diese ist als Spezial-

finanzierung innerhalb der Staatsrechnung geführt. Der Strassenrechnung fliessen gemäss Gesetz über die 

Staatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe7 Mittel aus folgenden Kategorien zu: 

 

- Zweckgebundene Bundesmittel 

- Kantonale Motorfahrzeugsteuer, Anteil 45% 

- Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Anteil 60% 

 

Differenzen zwischen Einnahmen und Ausgaben werden über den Strassenfonds ausgeglichen. Die Verschuldung 

darf höchstens Fr. 25 Mio. betragen. 

 

 

5.2 Finanzplan Nettoinvestitionen Strassenbau 
 

Der aktuelle Finanzplan 2011-2013 und der Investitionsplan 2011 – 2015 wurden vom Regierungsrat am 

27.10.2009 genehmigt und vom Kantonsrat am 30.11.2009 zur Kenntnis genommen. Er zeigt auf Seite 24 

untenstehende Tabelle.  

 

Die geplanten Bruttoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 23.8 Mio. jährlich, zusammen für die Programmperiode auf 

Fr. 95.2 Mio. Davon abgezogen werden die Beiträge des Bundes, der Gemeinden und Dritter von jährlich rund Fr. 

3.7 Mio. oder zusammen von Fr. 14.8 Mio. 

 

Die Nettinvestitionen belaufen sich demzufolge auf Fr. 20.1 Mio. jährlich, zusammen für die Programmperiode auf 

Fr. 80.4 Mio.  

 

 

 

2011 2012 2013 2014  

Aus- Ein- Aus- Ein- Aus- Ein- Aus- Ein- Summe

gaben nahmen gaben nahmen gaben nahmen gaben nahmen  

23 800 23 800 23 800 23 800 95 200

3 700 3 700 3 700 3 700 -14 800

netto 20 100 netto 20 100 netto 20 100 netto 20 100 80 400
 

 

Tabelle 1: Investitionen Strassenbau: Auszug aus Finanzplan 2011-2013 und Investitionsplan 2011 -2015 

 

 

                                                        
7 bGS 612.2 
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5.3 Verfügbare Mittel 
 

5.3.1 Zweckgebundene Bundesmittel 

 

Die zweckgebundenen Mittel des Bundes kommen aus folgenden Kategorien: 

 

- Mineralölsteuerertrag,  allgemeine nicht werkbezogene Beiträge 

- Mineralölsteuerertrag,  Globalbeitrag an Hauptstrassennetz des Bundes 

- Mineralölsteuerertrag,  Beitrag an Kantone ohne Nationalstrassen 

- Ertrag aus der Autobahnvignette 

- Infrastrukturfonds, Beiträge an Hauptsstrassen in Berg- und Randgebieten  

 

Die Entwicklung bei den Bundeseinnahmen ist erfahrungsgemäss schwierig zu prognostizieren. Die tatsächlich 

ausbezahlten Beiträge sind vom Treibstoffumsatz, von der wirtschaftlichen Gesamtlage (LSVA) und von der 

Fertigstellung laufender Grossprojekte (Übergangsregelung NFA) abhängig. 

 

Es ist hier darauf hinzuweisen, dass ausser den LSVA-Beiträgen sämtliche Verteilschlüssel der übrigen 

zweckgebundenen Bundesmittel vom Bundeshauptsstrassennetz abhängig sind. Der Kanton Appenzell 

Ausserrhoden hat darin einen Anteil von 42 km. Sollte im Nachgang zum Netzbeschluss mit der Aufnahme vom 

400 km neuer Strassen ins Nationalstrassennetz auch das Hauptstrassenetz verändert werden, wie das im 

Sachplan Verkehr und im Vernehmlassungsentwurf aufgezeigt wurde, gehört der Kanton Appenzell Ausserrhoden 

zu den grossen Verlierern. Von den 42 km sollen noch 8 km im Hauptstrassennetz verbleiben. Eine drastische 

Reduktion der Bundesbeiträge wäre die Folge.   

 

 

5.3.2 Motorfahrzeugsteuern 

 

Seit 2008 werden gemäss Art. 2 lit. b des Gesetz über die Staatsstrassenrechnung und die leistungsabhängige 

Schwerverkehrsabgabe noch 45 % der Strassenverkehrssteuern der Strassenrechnung zugewiesen. 20 % gehen 

an die Gemeinden für den Bau und Unterhalt der dem allgemeinen Verkehr geöffneten Strassen. 20% geht an den 

öffentlichen Verkehr. Der Rest verbleibt bei der Polizei zu Gunsten von Massnahmen für die Verkehrssicherheit. 

Die Berechnung der Einnahmen gemäss Kapitel 5.6 geht davon aus, dass die Motorfahrzeugsteuern wie in den 

letzten Jahren auch in Zukunft aufgrund der steigenden Zahl immatrikulierter Fahrzeuge leicht zunehmen werden. 

Andererseits ist beabsichtigt, ab dem 01.01.2011 emissionsarme Fahrzeuge steuerlich zu begünstigen. Zum 

heutigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, wie sich solche neuen Berechnungsmodelle auf die Summe der 

eingenommenen Steuer auswirken. 
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5.4 Investitionsplan und Mittelbedarf 
 

Die unter Kapitel 4 aufgeführten Investitionsvorhaben in Strassen- und Brückenausbauten, in den baulichen 

Unterhalt, die Sanierung von Bahnübergängen und den Lärmschutz ergeben zusammengefasst folgenden 

Investitionsplan, alle Angaben in Fr. Tausend: 

 

Proj. Str. Gemeinde   Strecke   Teilstück Länge KostenAufw. Aufw. Aufw. Aufw.

Nr.   Nr. m brutto 2011 2012 2013 2014

Ausbauten Hinterland 

1 286  43 Hundwil Hundwil - Zürchersmühle Munitionsdepot - Aeschen 1 200  500

1 512  9 Hundwil Waldstatt - Hundwil Aufwertung Ortskern 1 000 1 000

1 501  43 Hundwil Hundwil - Zürchersmühle Hinterebnet - Munitionsdepot 1 000  200

1 417  41 Schwellbrunn Schwellbrunn - Degersheim Sommertal - Glatt 2 400 1 200  200

1 496  41 Schwellbrunn Schwellbrunn - Degersheim Säntisblick - Glattberg 1 000  200

1 269  10 Stein Sonderau - Stein Post Stein - Schnädt 1 000

1 502  7 Waldstatt Waldstatt - Schönengrund Hirschenkreuzung - Scheibenböhl 1 500

Herisau Schmidgasse / Steig 1 000

1 484  40 Herisau Huebstrasse Trottoir 1 500  900

Ausbauten Mittelland

1 470  47 Bühler Bühler - Trogen Egg - untere Rüti 2 000 1 000

1 509  12 Teufen St. Gallen - Teufen Sanierung Ortsdurchfahrt 2 000

 973  11 Teufen Stein - Teufen Hinterbühl - Sternen 2 200  600

Ausbauten Vorderland

1 323  16 Heiden Trogen - Heiden Einl. Gerbestrasse - COOP 2 000  500

 756  37 Lutzenberg Thal - Lutzenberg Kantonsgrenze - Haus Bischof 2 000 1 000

1 517  57 Reute Reute - Altstätten Sturzenhard - Mohren 1 200  250

1 487  57 Reute Reute - Altstätten Steinegocht - Knollhusen 2 000

1 488 15/16 Trogen Speicher - Heiden Bahnhof - Landsgemeindeplatz 1 200 1 500  800  400

1 523  16 Trogen Trogen - Heiden Oberstall - Gruenholz 1 300  200

1 475  16 Trogen Trogen - Heiden Goldachbrücke - Oberstall  750

1 346  16 Wald Trogen - Heiden Gruenholz - Ortsanfang 2. Etappe 2 350 1 000

1 503  16 Wald Trogen - Heiden Post - Tannenweidli 2 000

1 534  55 Wolfhalden Wolfhalden - Thal Unterlindenberg - Vorderhasli 1 000  500

Zwischensumme Ausbau 9 550 13 000 11 250 11 750

Brücken und spezielle Kunstbauten

1 409  9 Waldstatt Waldstatt - Hundwil Steblenbachbrücke 3 000

1 520  26 Urnäsch Urnäsch - Schwägalp Dürrenbachbrücke  500  100

1 211  10 Stein/Teufen Stein - Teufen Gmündertobelbrücke 2 800 2 500 2 500

 8 Urnäsch Waldstatt - Urnäsch Saienbrücke 1 000

Baulicher Unterhalt

5 000 5 900 7 000 7 000

Kleinobjekte

 750  750  750  750

Zwischensumme Brücken, baulicher Unterhalt, Kleinobjek te 9 050 9 250 11 250 10 750

Diverse

Sanierung Bahnübergänge  500  500  250  250

Sanierung Werkhof Heiden 3 300  800

Lärmschutz  50  50  50  50

Reserve 1 000 1 000

Restarbeiten Objekte 2010 1 350  200

Total 23 800 23 800 23 800 23 800
Finanzplan brutto 23 800 23 800 23 800 23 800

 

 
Tabelle 2: Investitionen Strassenbau: Auszug aus Detailplanung Tiefbauamt 
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5.5 Teuerung 
 

Die Teuerung wird objektweise verrechnet. Sie wird ab Genehmigung des Projektes bzw. des Kosten-

voranschlages bis zur Objektkreditabrechnung ermittelt. Das heisst, dass sich die bewilligten Verpflichtungskredite 

um die teuerungsbedingten Mehr- oder Minderkosten verändern. Dabei kommt branchenüblich der 

Produktionskostenindex (PKI) des Schweizerischen Baumeisterverbandes zur Anwendung. 

 

 

5.6 Stand Strassenfonds der Strassenrechnung 
 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung und Verwendung der zweckgebundenen Mittel 

in den Jahren 2011 bis 2014. Sie basieren auf dem Wissensstand vom Juni 2010 und einem Stand Strassenfonds 

per 01.01.2011 von geschätzt Fr. 7'750’000.- (Stand 01.01.2010: Fr. 10'383'387.-)  

 

Der Fonds fällt im Jahre 2013 ins Negative. Der Staatsstrassenfonds soll gemäss Zielsetzung im Investitionsplan 

2010 – 2014 mittelfristig keine Verschuldung aufweisen. Daher sind dem Staatsstrassenfonds ab 2013 zusätzliche 

Mittel zuzuweisen. Das Departement Bau und Umwelt ist vom Regierungsrat beauftragt, die Frage der 

Finanzierung des Fehlbetrages der Strassenrechnung in Kenntnis der finanziellen Konsequenzen aus 

Netzbeschluss und Ergänzungsnetz zu prüfen und dem Regierungsrat Antrag zu stellen. 

 

Da die Fragen um die Finanzierung des Netzbeschlusses auf eidgenössischer Ebene zur Zeit noch nicht geklärt 

sind und die Absichten bezüglich Änderungen des Ergänzungsnetzes, resp. Hauptsstrassennetzes kaum so 

erfolgen können, wie der Bund das sich aus seiner Sicht vorstellt, ist eine Neuregelung für die Finanzierung der 

Strassenrechnung im Frühjahr 2010 verfrüht. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014

501.00 Bauaufwand brutto (Budget/Finanzplan) 22 960  23 800  23 800  23 800  
Werkbeiträge -2 860  -3 700  -3 700  -3 700  

662.90 Beiträge Gemeinde 3 700  3 700  3 700  3 700  
1425.00 Nettoinvestitionen (Finanzplan) 20 100  20 100  20 100  20 100  
262.40 Nettoaufwand Strassenunterhalt 7 940  8 650  8 800  8 800  
390.10 Kostenanteil TBA  610   620   630   640  
390.60 Zinsverrechnung Strassenfonds  47  

Gesamtaufwand 28 650  29 370  29 530  29 587  
440.00 LSVA Anteil Strasse 60% 1 930  2 360  2 360  2 360  
440.10 Anteil Bundesmittel 16 030  16 000  16 000  16 000  
490.10 Motorfahrzeugsteuern 45% 7 875  7 800  7 800  7 850  

Verzinsung Strassenfonds  203   180   84   0  
Gesamtertrag 26 040  26 340  26 244  26 210  

Entnahme Strassenfonds = Differenz 2 610  3 030  3 286  3 377  
Einlage Strassenfonds  0  
Stand per 31.12.2010 (geschätzt) 7 750  
Zusatzeinlage Strassenfonds  0  
Stand Strassenfonds 7 750  5 140  2 110  -1 176  -4 553   

Tabelle 3: Strassenrechnung (Konto 1425, modifizierte Darstellung) 
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6 Ausblick 2015 - 2018 
 

6.1 Generell 
 

Einige auszubauende Strecken finden im Strassenbauprogramm 2011 – 2014 aus verschiedenen Gründen nicht 

vollständig Platz. Es ist vorgesehen, sie im Folgeprogramm 2015 – 2018 abzuschliessen. Zusätzlich weist das 

Programm 2015 – 2018 Reserven auf für Bedürfnisse und Vorhaben, die sich erst in den nächsten Jahren 

entwickeln werden. Das betrifft beispielsweise das Bahnhofareal Herisau, die Weiterentwicklung im Dorfkern 

Urnäsch oder die Ortsdurchfahrten Teufen und Schwellbrunn. 

 

Auch das Agglomerationsprogramm St. Gallen / Arbon – Rorschach wird weiter bearbeitet und neue Entwicklungen 

hervorrufen.  

 

  

6.2 Vorgesehene Ausbauten und Fertigstellungen 
 

Mit grosser Sicherheit werden die untenstehenden Abschnitte im Folgeprogramm 2015 – 2018 Aufnahme finden. 

Die entsprechenden Projekte sind teils bereits gestartet, teils werden sie im Verlauf der nächsten Jahre begonnen.  

 

- Kantonsstrasse Nr. 16,  Trogen – Wald – Kaien:.  Der Abschnitt  Wald – Kaien   

- Kantonsstrasse Nr. 47, Bühler – Trogen:  Der Abschnitt  obere Rüti – Wissegg  auf Bühler Seite 

- Kantonsstrasse Nr. 47, Hundwil – Zürchersmühle:  Der Abschnitt  Aeschen – Zürchersmühle 

- Kantonsstrasse Nr. 35, Zweibrücken – Kaien:  Der Abschnitt  Ortsende Rehetobel – Einl. Alte Landstrasse 

 

  

 

  
 
Bilder 12 und 13: ausgewiesener Sanierungsbedarf auf der Strecke  Wald – Kaien 
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7 Anhang 
 

7.1 Übersicht Kantonsstrassennetz, A3 
7.2 Übersicht Verkehrszahlen, durchschnittlich tägl icher Verkehr DTV, A3 
7.3 Kantonaler Richtplan, Übersicht Radwege, Stand Frühjahr 2010, A3 
7.4 Übersicht ÖV auf der Strasse, A3 
7.5 Übersicht Ausbauvorhaben 2011 – 2014, A3 
7.6 Übersicht Nebenanlagen TBA 
7.7 Statistik Zustand Strassennetz, Stand Frühjahr 2010 
7.8 Statistik Erneuerung 1994 - 2009 
 

 

 

  

 

  

 

  

 


